Hinweise für Schulen zum Verhalten bei strafrechtlich relevanten Vorkommnissen

	Anlass
	Maßnahmen und Möglichkeiten der Schulen

	Straftaten an Schülern
(v.a. Körperverletzung, Diebstahl, Raub)
	· Pflicht zur Verständigung der Polizei 

· Verständigung der Erziehungsberechtigten
(Ausnahme: Strafbare Handlung geht von Erziehungsberechtigten aus) 

· Schulordnungsrechtliche Maßnahmen 


Verdacht gegen Schüler wegen strafbarer Handlung

	Straftaten nach § 138 StGB</B
(z. B. Raub, räuberische Erpressung)
	· Pflicht zur Anzeige bei der Polizei

	Andere Straftaten von erheblicher Kriminalität
(einschl. Handel mit Drogen) 
	· Pflicht zur Anzeige bei der Polizei

keine aktive Maßnahme zur Verhinderung der Bestrafung des Schülers gestattet!

bei Drogenhandel:
Anzeige bei der Kriminalinspektion



	Geringfügige Straftaten
(auch reiner Konsum von weichen Drogen - keine Weitergabe) 
	· keine Anzeigeverpflichtung
aber bitte bedenken Sie:
Nichtanzeige wird jedoch häufig als Freibrief für die Begehung weiterer Straftaten ausgelegt! 

· schulordnungsrechtliche Maßnahmen 

· Einschaltung des Vertrauens-/Drogenkontaktlehrers 

· Verständigung der Erziehungsberechtigten 

	Straftaten von Schülern außerhalb der Schule 
	· Lehrer soll Auskunft geben über Umstände, die zur Beurteilung der Schülerpersönlichkeit relevant sind, allerdings nur, sofern dies im Jugendgerichtsverfahren von Bedeutung ist.

	Gefahrenabwehr 
	· Tätigwerden im Rahmen des Erziehungsauftrags der Schule 

· Verständigung/Einbindung der Erziehungsberechtigten 

· schulordnungsrechtliche Maßnahmen 

	Datenschutz 
	· grundsätzliche Verschwiegenheitspflicht der Lehrkräfte gem. § 14 LDO


Ausnahmen:

	Personenbezogene Daten 
	· Verständigung der Polizei bei Straftaten gemäß des o.a. "Hinweis an die Schulen ..." des Bayer. Kultusministeriums, in Verbindung mit Art. 63 BayEUG und BayDSG 

· die Übermittlung personenbezogener Daten ist zulässig, wenn dies zur rechtmäßigen Erfüllung der polizeilichen Aufgaben notwendig ist 


Die wichtigsten Jedermannrechte:

	Festnahmerecht 
	· Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn seine Person nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn vorläufig festzunehmen. (vgl. § 127, I StPO) 

· Notwehrrecht ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden (§ 32 StGB und § 227 BGB) 


Quellenangabe: Bekanntmachung Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus vom 19.05.82, StPO, StGB, BGB

